
Allgemeine Geschäftsbedingungen – AGBen - ROSTFREI Edelstahl-Consulting REC - Produkt & Service GmbH  
I. A. Allgemeines   
1. Für unsere Lieferungen und Leistungen mit Unternehmern gelten die nachstehenden Bedingungen. Den allgemeinen Geschäftsbedingungen des 

Kunden wird hiermit widersprochen. Unsere Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen 
abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung bzw. Leistung ausführen. 

2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, bedürfen der Schriftform.  
3. Daten unserer Kunden werden von uns per EDV gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der Geschäftsverbindung 

erforderlich ist. 
II. B. Angebote - Rücktritt 
1. Unsere Angebote sind freibleibend der Annahme. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir die Bestellung des Kunden schriftlich bestätigen oder die 

Ware geliefert wurde.  
2. Angebote des Kunden gelten nur bei ausdrücklicher Annahme durch uns als angenommen. Schweigen auf ein solches Angebot stellt keine Annahme 

dar.  
3. Für den Fall, dass die Warenkreditversicherung Hermes einer Versicherung der Kundenforderung nicht vorbehaltlos zustimmt, steht uns ein 

außerordentliches Rücktrittsrecht zu. 
4. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Vor ihrer Weitergabe an 

Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 
5. Alle Angaben über unsere Produkte und Leistungen sind als annähernd zu betrachtende Durchschnittswerte. Sie sind keine Beschaffenheitsgarantien. 

Branchenübliche Abweichungen (Fabrikationstoleranzen) sind zulässig, ebenso. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 %. Muster sind unverbindliche 
Ansichtsmuster. Beschaffenheiten der Muster gelten nicht als garantiert. 

6. Die Gewichte errechnen sich aus den theoretischen technischen Werten und unseren Datenblättern, Geometrie, etc. Bei Handelswaren lt. den 
Werksvorgaben bzw. Wiegenachweisen. Stehen diese nicht zur Verfügung wird auch hier auf die theoretische Ermittlung lt. DIN zurückgegriffen. Als 
spezifisches Gewicht für legierte Stähle wird das Abrechnungsgewicht 8 kg veranschlagt.  

III. C. Lieferung  
1. Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung; jedoch nicht vor völliger Klarstellung aller technischen und kaufmännischen 

Einzelheiten des Auftrags. Entsprechendes gilt für Liefertermine. Fristen und Termine beziehen sich auf den Zeitpunkt der Absendung der Ware. Sie 
gelten bereits mit der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesandt werden 
kann.  

2. Alle Lieferfristen- und termine sowie Ausführungs- bzw. Fertigstellungsfristen stehen unter dem Vorbehalt unvorhersehbarer Produktionsstörungen und 
rechtzeitiger Selbstbelieferung. 

3. Fristen und Termine verlängern sich unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Kunden um den Zeitraum, um den der Kunde seinen Verpflichtungen 
uns gegenüber nicht nachkommt.  

4. Fälle höherer Gewalt und sonstige Ereignisse, auf die wir keinen Einfluss haben und die uns die Lieferung/Leistung wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen, entbinden uns von den Verpflichtungen aus dem jeweiligen Vertrag, vorübergehende Hindernisse jedoch nur für die Dauer der 
Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Kunden die Verzögerung nicht zuzumuten ist, kann er nach unserer vorherigen 
Anhörung durch unverzügliche schriftliche Erklärung vom Vertrag zurücktreten.  

5. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, wenn diese dem Kunden zumutbar sind.  
IV. Versand; Verpackung und Gefahrübergang  
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. 
2. Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder des Lagers, geht die Gefahr auf den 

Kunden über. 
3. Versand und Transport erfolgen stets auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht, auch bei Teillieferungen, auf den Kunden über, sobald die Sendung an 

die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Werk/Lager verlassen hat. 
4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden 

Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 
5. Sofern die Voraussetzungen von Abs. 4 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache 

oder des bestellten Werkes in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 
6. Versandart und Verpackung stehen in unserem Ermessen. Eine Versicherung der Sendung gegen Transportschäden und andere Risiken erfolgt auf 

Wunsch und für Rechnung des Kunden. Die Rücknahme von Verpackungen erfolgt in Übereinstimmung mit der jeweils gültigen Verpackungsverordnung 
frachtfrei in unserem Werk. Durch den Kunden verschmutzte und/oder nicht nach Material sortierte Transportverpackungen werden nur gegen 
Kostenerstattung zurückgenommen.  

7. Ist eine Abnahme vereinbart, kann sie nur in dem Lieferwerk sofort nach Meldung der Abnahmebereitschaft erfolgen. Die Kosten trägt der Kunde. Erfolgt 
die Abnahme nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig, so sind wir berechtigt, die Ware ohne Abnahme zu versenden oder auf Kosten und Gefahr 
des Kunden zu lagern. Die Ware gilt dann als abgenommen, es sei denn, dass  der Kunde zur Verweigerung der Abnahme berechtigt ist. 

V. Preise und Zahlung  
1. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder 

Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese werden wir auf Verlangen dem Kunden 
nachweisen. 

2. Die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der 
Rechnung gesondert ausgewiesen. 

3. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
4. Zahlungen sind 10 Tage nach Lieferung fällig.  Im Fall der Erstellung eines Werkes ist die Gesamtvergütung ( ggf. nach Abzug geleisteter Teilzahlungen 

) nach Abnahme innerhalb von 10 Tagen fällig. Zahlungen haben porto- und spesenfrei zu erfolgen. Nach Ablauf der vorgenannten Frist gerät der Kunde 
in Zahlungsverzug. Wir sind berechtigt, ab Fälligkeit Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz (§ 247 BGB) zu berechnen. 
Jeder Vertragsteil ist berechtigt, einen anderen Zinsnachteil nachzuweisen. Ansprüche im Verzugsfalle bleiben unberührt. 

5. Für in sich abgeschlossene Leistungsteile kann nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen von uns eine Abschlagszahlung in Höhe des erbrachten 
Leistungswertes verlangt werden 

6. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. 
Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

7. Alle unsere Forderungen – auch solche aus anderen Verträgen mit dem Besteller – werden sofort fällig im Falle des Zahlungsverzuges oder der 
Zahlungseinstellung des Kunden oder wenn uns sonst Umstände bekannt werden, die zu erheblichen Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder 
Kreditwürdigkeit des Bestellers Anlass geben. In diesen Fällen sind wir auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder 
Sicherheitsleistung auszuführen und, wenn die Vorauszahlung oder Sicherheit nicht binnen zwei Wochen geleistet wird, ohne erneute Fristsetzung vom 
Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt. 

VI. Eigentumsvorbehalt  
1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen gegen den Kunden, gleich aus welchem 

Rechtsgrund, einschließlich künftig entstehender oder bedingter Forderungen. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir nach Setzung einer angemessenen Frist berechtigt, die Ware zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Ware durch uns liegt 
ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Ware zu deren Verwertung befugt; der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des 
Kunden - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.  

2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und 
Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. 

3. Der Kunde ist nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes und solange er nicht im Verzug ist, berechtigt, die Vorbehaltsware weiter zu 
veräußern, zu verarbeiten oder mit anderen Sachen zu verbinden oder sonst einzubauen (Weiterveräußerung). Bei jeder Weiterveräußerung hat sich der 
Kunde gegenüber seinem Abnehmer das Eigentum an der Vorbehaltsware vorzubehalten.  

4. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß  
§ 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß  
§ 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall. 

5. Der Kunde tritt  hiermit alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MWSt) unserer Forderung ab, die ihm aus der 
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung weiter 



verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 
aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Konkurs- oder Vergleichs- 
oder Insolvenzverfahrens gestellt ist, Zahlungseinstellung vorliegt oder uns sonstige Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des 
Kundenerheblich erheblich zu mindern geeignet sind. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen 
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern 
(Dritten) die Abtretung mitteilt. Wir sind auch selbst zur Abtretungsanzeige an den Schuldner berechtigt. 

6. Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns 
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware 
(Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende 
Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware.  

7. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller 
uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 

8. Der Kunde tritt uns schon jetzt auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der 
Eigentumsvorbehaltsgegenstände mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 

9. Übersteigt der Wert  der für uns bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 10 %, so sind wir auf Verlangen Kunden 
insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. 

VII. Gewährleistung und Rügepflicht  
1. Bei einem Kauf setzen die Mängelansprüche des Kunden voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 

Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.  
2. Ein Mangel liegt nicht vor bei branchenübliche Abweichungen der gelieferten Ware von der Auftragsbestätigung. Bei Waren die als deklassiertes Material 

verkauft worden sind, stehen dem Kunden bezüglich der angegebenen Fehler und solcher, mit denen er üblicherweise zu rechnen hat, keine 
Mängelansprüche zu. Bei Waren, die als gebrauchtes Material verkauft worden sind, stehen dem Kunden keine Mängelansprüche zu. 

3. Der Kunde hat uns bei Beanstandungen unverzüglich Gelegenheit zu einer Überprüfung der beanstandeten Ware zu geben; auf Verlangen ist uns die 
beanstandete Ware oder eine Probe derselben auf unsere Kosten zur Verfügung zu stellen. Bei unberechtigten Beanstandungen behalten wir uns die 
Belastung des Kunden mit Fracht- und Umschlagskosten sowie dem Überprüfungsaufwand vor.  

4. Transportschäden sind dem Spediteur anzuzeigen. 
5. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer 

neuem mangelfreien Sache berechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit diese sich nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache 
nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. 
Für etwaige Mängel im Fall der Erstellung eines Werkes leisten wir nach unserer Wahl Gewähr  durch Nachbesserung oder Neuherstellung. 

6. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde Herabsetzung des Kaufpreises  bzw. der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen, 
nachdem er uns eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, es sei denn, diese ist nach den gesetzlichen Bestimmungen entbehrlich.  

7. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz und grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht. Soweit uns keine vorsätzliche 
Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

8. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

9. Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auch im Rahmen von Abs ( 6 ) auf Ersatz des 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

10. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt, dies gilt auch für die zwingende Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz. Auch haften wir für den Fall, dass wir den Mangel arglistig verschwiegen haben oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit des Werkes übernommen haben. 

11. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen. 
12. Handelt es sich bei dem Endabnehmer der Ware in der Lieferkette um einen Verbraucher, so ist der Kunde – unter den weiteren Voraussetzungen des § 

377 HGB – zum Rückgriff nach den gesetzlichen Bestimmungen der  §§ 478, 479 BGB berechtigt. 
13. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet, ab Gefahrenübergang, dies gilt nicht bei einer Sache, die entsprechend ihrer 

üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat. Für die Verjährung der 
Mängelansprüche die dem Werkvertragsrecht unterliegen gilt § 634 a BGB. 

14. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478,479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre ab Ablieferung der mangelhaften 
Sache. 

VIII. Gesamthaftung 
1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in VII. vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – 

ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder 
wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Schäden gemäß § 823 BGB. 

2. Die Begrenzung nach Abs. ( 1 ) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser 
Aufwendungen verlangt. 

3. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche 
Schadensersatzhaftung unserer Angestellten; Arbeitnehmer, Mitarbeiter; Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

4. Für Falschanwendung unser Systeme und Waren, sowie für nicht ausreichende Information oder Fehlinformation der Endabnehmer und 
Weiterverarbeiter durch einen Händler, übernehmen wir keine Haftung. Händler, Weiterverarbeiter und Endabnehmer die unsere Waren und Systeme 
einsetzen, sind verpflichtet sich mit unseren jeweils neusten Daten via Internet oder über Prospekte und Ausarbeitungen ausreichend für den Einsatz zu 
informieren und diese Daten auch weiterzuleiten (eigene oder unsere Prospekte), anzuwenden und mit den gesetzlich geltenden Regeln der Technik zu 
verknüpfen, falls dies notwendig ist.  

VIIII. Fertigung nach Anweisung des Bestellers 
1. Bei Fertigung nach Zeichnungen des Kunden, Mustern und sonstigen Anweisungen des Bestellers übernehmen wir für die Funktionstauglichkeit des 

Produktes und für sonstige Mängel, soweit diese Umstände auf den Anweisungen des Kunden beruhen, keine Gewähr und Haftung. Der Kunde stellt uns 
von etwaigen Ansprüchen Dritter, auch aus Produkthaftung, gegen uns wegen durch die Ware oder sonstiger Leistungen verursachter Schäden frei, es 
sei denn, dass wir den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. 

2. Die für die Durchführung des Auftrages von uns gefertigten Formen, Werkzeuge und Konstruktionsunterlagen sind ausschließlich unser Eigentum. 
Ansprüche hierauf stehen dem Kunde nicht zu, auch wenn er sich an den Kosten für die Herstellung von Formen, Werkzeugen und 
Konstruktionsunterlagen beteiligt.  

X.  Normen, Hausnorm  
Für die von uns gelieferten Produkte sind die einschlägigen DIN Normen, bzw. die allgemeingültigen Normen der Vorlieferanten bindend, außer es wird 
eine Spezifikation ergänzend zur Norm im einzelnen durch uns näher beschrieben bzw. eingeschränkt. Besteht eine Hausnorm ist diese Hausnorm 
ergänzend bindend. Schliffoberflächen werden nach Muster, DIN Norm und Hausnorm geliefert bzw.  hergestellt. Wird ein Muster überreicht, fertigen wir 
unsere optischen Schliffe lt. dem Muster bzw. lt. Einzelvereinbarung in der   Auftragsbestätigung. 

XI.  Gerichtsstand und anzuwendendes Recht – Erfüllungsort  
1. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist nach unserer Wahl unser Sitz oder der Sitz des Bestellers, für Klagen des Kunden 

ausschließlich unser Sitz. Gesetzliche Regelungen über ausschließliche Zuständigkeiten bleiben unberührt. 
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht (CISG) findet keine 

Anwendung. 
3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort  
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